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P O S T U L A T von Peter Good (SVP, Bauma) 

 
betreffend Kostenloser Anspruch auf eine Identitätskarte oder einen Reisepass im 

Sinn des „Service Public“ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Der Regierungsrat wird eingeladen, die in Aussicht gestellte „Verordnung über den Schwe i-
zer Pass und die Identitätskarte“ dahingehend zu ändern, dass jede gemeldete Bürgerin und 
jeder Bürger unabhängig des Alters im Kanton Zürich auf Verlangen hin einen Reisepass 
oder eine Identitätskarte ohne Kostenfolge ausgestellt bekommt (Neu- und Ersatzausstellun-
gen auf Ende der Gültigkeitsdauer). Für zweite respektive verlorene Pässe und Identitätskar-
ten können Gebühren erhoben werden.  
 
 
 Peter Good 
 
 
Begründung: 
 
In nächster Zeit kommen neue Pässe zur Abgabe an die Bevölkerung. Neu soll die Gültig-
keitsdauer der Pässe verdoppelt werden. Die Kosten pro Reisepass belaufen sich auf 120 
Franken für Erwachsene und 55 Franken für Kinder. Für die Identitätskarte haben Erwach-
sene 65, Kinder 30 Franken zu bezahlen. Dazu kommen fünf Franken pro Person und Aus-
weis für Portokosten. 
 
Mit diesen Gebührenansätzen wird eine Verdoppelung erreicht, ohne dass ein höherer Auf-
wand für die Ausstellung der Ausweise nachgewiesen werden könnte. Zudem werden in den 
neuen Pässen keine Kindereinträge mehr vorgenommen, was zu einer weiteren Verteuerung 
für die Familien führt. Damit will die Behörde bei der Ausstellung der Ausweispapiere eine 
über 100-prozentige Steigerung der Einnahmen erzielen.  
 
Die neue Verordnung ist ein eindrückliches und treffendes Beispiel dafür, was die Verwal-
tung unter „Service Public“ versteht. Die Kostensteigerung ist wohl alleine durch die doppelte 
Gültigkeitsdauer der Ausweise nicht zu rechtfertigen. Vielmehr muss an diesem Beispiel 
einmal mehr festgestellt werden, dass die Gebühren dazu benutzt werden, zusätzliche Ein-
nahmen zu generieren. Damit erfüllt diese Gebührenerhöhung wohl den Tatbestand ver-
steckter Steuern.  
 
Dazu kommt, dass die Bürgerinnen und Bürger auch im Verkehr mit den Behörden immer 
mehr in Situationen gelangen, in denen sie sich verlässlich und zweifelsfrei ausweisen müs-
sen. Allein aus dieser Tatsache lässt sich ableiten, dass die Ausstellung dieser amtlichen, 
persönlichen Ausweispapiere für die Bürgerinnen und Bürger ohne Kosten erfolgen muss.  
 
Zudem würde die Behörde ihren Bürgerinnen und Bürgern mit dieser Geste auf sympathi-
sche Art und Weise aufzeigen, was sie  -  hier im Kleinen  -  unter moderner Kundenorientie-
rung („Service Public“) versteht. 
 
 
 

Wieder aufgenommener Vorstoss. 
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